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Ueber eine Milliarde
Wasserschäden in Holland

Mitte Mai iiat die niederländische Regierung dem Parlament

einen Gesetzesentwurf unterbreitet, der im Hinblick auf
das Staatsbudget das Ausmass der kürzliehen Wasserkatastrophe

sowie die Absichten des Staates in hezug auf die
Entschädigung an die davon Betroffenen behandelt. Dieser
Regierungsbericht darf Anspruch auf ziemliche Genauigkeit
erheben. Im Hinblick darauf, dass darin verschiedene früher
veröffentlichte Zahlen eine gewisse Korrektur erfahren,
schreibt uns der schweizerische Gesandte in Holland, Minister

1). Sccretan, darüber wie folgt:
«Vorwegnehmend weist die Regierung darauf hin, dass

der tatsächlich durch die Katastrophe verursachte Schaden

auf 860 Millionen Gulden geschätzt werden könne. Dieser

Betrag teile sich wie folgt auf:

Das Ausladen der Baracken des

Schweizerischen Roten Kreuzes

in Rotterdam, die für die
Unterkunft der Deicharbeiter
dringend benötigt wurden.

t/
Die Frachtkähne der Basler

Rheinschiffahrtsgesellschaften
Lloyd AG und Navi-Fer AG,
Basel, brachten die zerlegten
Baracken des Schweizerischen
Roten Kreuzes nach Rotterdam

und Hanswert und leisteten

damit für das Schweizerische

Rote Kreuz und für die
Opfer der Ueberschwemmung
in Holland unentgeltliche
Arbeit für Zehntausende von
Franken. Fotos H. A. Kalk-
man, Rotterdam-Overschie.
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Landwirtschaft
Häuser, Bauernhöfe und andere Gebäude

Ackerland, Deiche, Strassen usw.
Industrie, Schiffahrt, Handel usw.
Unterhalt der Evakuierten

Hfl. Millionen
140

160

400

120

40

Total 860

Zusätzlich zu dieser Summe schätzen die Behörden den
entstandenen Schaden aus Verlust von Hausrat und
Bekleidungsstücken auf etwa 100 Millionen Gulden; dieser Scha-

denshetrag dürfte jedoch durch den Nationalen Katastrophenfonds

beglichen werden. Am 20. Mai belief sich dieser Fonds
auf zirka 113 Millionen Gulden, welcher Betrag noch für
einige Zeit täglich eine weitere Erhöhung erfahren wird. In
dem Bericht wird des weiteren ausgeführt, dass der Produk-

Mit Kähnen wurden die ersten zerlegten Baracken auf die
holländische Insel Schouven-Duiveland gebracht, wo sie sehr
rasch auf dem schon vorbereiteten Fundament aufgebaut
werden konnten.

tionsausfall, vor allem auf dem landwirtschaftlichen Sektor,
etwa 200 Millionen Gulden betragen dürfte.

Die Regierung beabsichtigt, im Budget des laufenden
Jahres die Summe von 400 Millionen Gulden zu bewilligen
sowie den gleichen Betrag für 1954.

Der erwähnte Gesclzcsentwurf enthält eine besondere
Bestimmung, um zu verhindern, dass das gleiche Objekt durch
Schenkungen oder Versicherungsentschädigung zusammen
mit der staatlichen Wiedergutmachung über 100 % des

ursprünglichen Wertes einbringe. Es darf in diesem

Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass für Schäden

unter 50 Gulden keine staatliche Entschädigung erfolgt.
In den dem Gesetzesentwurf beiliegenden Erläuterungen

wird angeführt, dass 3820 Häuser und 460 Bauernhöfe
vollständig zerstört wurden, resp. 3960 und 1020 schwer
beschädigt sowie 23 640 und 1370 leicht beschädigt. Ungefähr
400 meist kleinere Schiffe seien zerstört worden.

Die Auswirkungen der Katastrophe sollen wenn möglich
in einer Periode von zwei Jahren behoben werden, soweit
dies physisch überhaupt möglich sei. Obwohl die Regierung
alles vermeiden will, was inflationistische Wirkungen
hervorrufen könnte, werde die Finanzierung dieser grossen
Ausgaben nur durch Auflegung von besonderen Staatsanleihen

möglich sein, da die Niederlande von der Erhebung neuer
Steuern absehen möchten, solange die finanzielle Lage der
Staatskasse dies erlaube.

In einem weiteren Gesetzesentwurf führt die Regierung

aus, dass die öffentliche Meinung der Ansicht sei, die
Rückwirkungen einer Katastrophe von so riesigem Ausmass könne

nur durch das ganze holländische Volk getragen werden,
obwohl normalerweise für die Schäden, die durch Ueber-

schwemmungen, Stürme usw. entständen, die davon betroffenen

Landeigentümer selbst aufzukommen hätten.
Abschliessend wird von den Landesbehörden darauf

hingewiesen, dass die vom Ausland und von Holland durch
Vermittlung des Nationalen Katastrophenfonds und des

Niederländischen Roten Kreuzes geleistete Materialhilfe gemäss
dem Willen der Schenkenden zur Hauptsache dazu dienen
solle, persönlich erlittenes Unglück zu lindern (Bekleidung,
Schuhwerk, Hausrat). Es darf in diesem Zusammenhang noch
vermerkt werden, dass bei allen diesen Wiedergutmachungsleistungen

Ausländer den Einheimischen gleichgestellt
werden.»

Fotos Marianne Johr.

Unser Bild zeigt das Gerippe einer der Schweizer

Baracken.

16


	Über eine Milliarde Wasserschäden in Holland

